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Nr. 147. Grundstatut für Pastoralverbünde im Erzbistum Paderborn 
(in der Neufassung zum 1. Januar 2009) 

 
 

Präambel 
 
Um den Anforderungen an die künftige Seelsorge vor den sich wandelnden Rahmenbedin-
gungen gerecht zu werden, wurde im Jahr 2000 im Erzbistum Paderborn das Institut der 
Pastoralverbünde flächendeckend eingeführt und zunächst befristet ad experimentum ein 
diözesanes Grundstatut für Pastoralverbünde in Kraft gesetzt. Mit Ablauf der Befristungs-
phase, unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen und nach Durchführung eines 
Konsultationsprozesses steht nunmehr die Inkraftsetzung einer überarbeiteten Fassung die-
ses Grundstatuts an. Dabei ist zu beachten, dass das Institut der Pastoralverbünde offen ist 
für künftige Entwicklungen, etwa im Hinblick auf die Fusion bestehender Verbünde zu einem 
größeren Verbund oder die Umwandlung eines bestehenden Verbundes in eine gegliederte 
neue Gesamtpfarrei. Vor diesem Hintergrund wird das Grundstatut für Pastoralverbünde im 
Erzbistum Paderborn nachfolgend neu gefasst. 
 

Artikel 1  
Begriff 

 
(1) Der Pastoralverbund ist ein Seelsorgeraum der Kooperation und des gemeinsamen Han-
delns rechtlich selbständig bleibender benachbarter Pfarreien und Pfarrvikarien im Sinne von 
can. 374 § 2 CIC, deren Seelsorge, unbeschadet der Möglichkeit abweichender Regelungen 
durch den Ortsordinarius im Einzelfall, nach Maßgabe von can. 526 § 1 CIC einem gemein-
samen Pfarrer zur Gesamtleitung anvertraut ist.  
 
(2) Der Pastoralverbund besitzt keine Rechtspersönlichkeit 

 
 

Artikel 2 
Aufgaben 

 
(1) Der Pastoralverbund hat die Aufgabe, das kirchliche Leben in den Gemeinden, Einrich-
tungen und pastoralen Orten zu fördern und Formen einer fruchtbaren Zusammenarbeit für 
eine missionarische Tätigkeit in der Welt von heute zu suchen und zu verwirklichen. Ziel ist 
die Bündelung und Stärkung der pastoralen und diakonalen Dienste und der Verwaltungs-
aufgaben. Jeder Pastoralverbund arbeitet unter  Beachtung der pastoralen Vorgaben des 
Erzbischofs nach einem eigenen pastoralen Konzept. 
 
(2) Die Sorgen und Anliegen der Menschen in ihrer konkreten Lebenswirklichkeit sind hierbei 
im Blick. Um die Hirtenaufgabe sorgfältig wahrzunehmen, hat der Pastoralverbundsleiter 
darum bemüht zu sein, die seiner Sorge anvertrauten Gläubigen zu kennen (vgl. can. 529 § 
1 CIC). Das gilt entsprechend auch für die weiteren Priester, Diakone und Gemeindereferen-
tinnen und Gemeindereferenten. 
 
 
 
 
 



Artikel 3 
Errichtung, Veränderung, Aufhebung 

 
Die Errichtung, Veränderung und Aufhebung von Pastoralverbünden erfolgt durch Dekret 
des Erzbischofs nach Anhörung des Dechanten, der Dekanatspastoralkonferenz sowie des 
Dekanatspastoralrates. Zuvor sind die beteiligten Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände 
zu hören. 
 
 

Artikel 4 
Name, Sitz, Struktur 

 
Name und Sitz des Pastoralverbundes sowie im Bedarfsfall weitere Regelungen zur Ver-
fasstheit  werden durch den Erzbischof verbindlich festgelegt 
 
 

Artikel 5 
Pastoralverbundsleiter 

 
(1) Der Pastoralverbundsleiter wird durch ein gesondertes Dekret des Erzbischofs nach An-
hörung des Dechanten frei bestellt und abberufen (can. 193 § 3 CIC). Eine Befristung der 
Bestellung ist möglich. 
 

(2) Im Regelfall wird der Inhaber des seelsorglichen Leitungsamtes nach cann. 515 § 1, 519, 
526 § 1 CIC in den beteiligten Pfarreien und Pfarrvikarien zum Pastoralverbundsleiter bestellt 
werden. Sind verschiedene Priester für verschiedene Pfarreien oder Pfarrvikarien des Ver-
bundes mit dem jeweiligen Leitungsamt betraut, so wird im Regelfall einer von ihnen zum 
Pastoralverbundsleiter bestimmt. 
 

(3) Die rechtliche Ausgestaltung des Amtes des Pastoralverbundsleiters wird im Errichtungs-
dekret für den Pastoralverbund festgelegt, unbeschadet der Möglichkeit abweichender Rege-
lungen durch den Ortsordinarius im Einzelfall. 
 

(4) Dem Pastoralverbundsleiter obliegt dem Erzbischof gegenüber die Gesamtverantwortung 
für die Seelsorge im Pastoralverbund. Er trägt unbeschadet seiner sonstigen Aufgaben Sor-
ge für die Zusammenarbeit des pastoralen Personals und vertritt den Pastoralverbund nach 
außen. 
 
(5) Das Amt des Pastoralverbundsleiters endet außer durch Abberufung nach Maßgabe von 
can. 193 § 3 CIC (vgl. Abs. 1) durch Zeitablauf im Falle der Befristung, durch den vom Erzbi-
schof angenommenen Verzicht auf das Amt sowie mit Ausscheiden aus dem aktiven Dienst 
im Bereich des Pastoralverbundes. 
 

(6) Die Vertretung des Pastoralverbundsleiters erfolgt durch den weiteren hauptamtlichen 
Priester im Verbund. Sind mehrere weitere hauptamtliche Priester vorhanden, so obliegt die 
Vertretung dem der Weihe nach dienstältesten Priester. Der Dechant kann im Einzelfall ei-
nen anderen Priester mit der Vertretung betrauen. 
 
 

Artikel 6 
Pastoralteam 

 
(1) Alle mit bischöflichem Seelsorgeauftrag in Gemeinden und Einrichtungen im Bereich des 
Pastoralverbundes eingesetzten Priester, Diakone und hauptberuflichen Laien im pastoralen 



Dienst bilden das Pastoralteam des Verbundes. Im Einzelfall oder bei Zweifeln entscheidet 
der Ortsordinarius über die Zugehörigkeit. Für die verschiedenen Ämter und Dienste im Pas-
toralverbund bestehen verbindliche Aufgabenumschreibungen durch den Ortsordinarius. Die 
Trauvollmacht bestimmt sich nach dem allgemeinen und partikularen Kirchenrecht. 
 

(2) Mindestens vierzehntägig treffen sich die Mitglieder des Pastoralteams unter der Leitung 
des Pastoralverbundsleiters zur Dienstbesprechung. Die Teilnahme ist für alle Mitglieder 
verpflichtend, sofern nicht ein rechtmäßiger Hinderungsgrund vorliegt (Urlaub, Krankheit 
o.ä.) oder im Einzelfall aus gerechtem Grund durch den Pastoralverbundsleiter Befreiung 
erteilt wurde. 
 

(3) Zu den Inhalten der Dienstbesprechung gehören neben dem geistlich-theologischen Aus-
tausch und der ständigen gegenseitigen Information insbesondere 

- Behandlung pastoraler Fragestellungen und Aufgaben im Pastoralverbund, insbe- 
  sondere des Pastoralkonzeptes 

-Beratung und Umsetzung gemeinsamer Vorhaben 
- Verteilung, verbindliche Absprache und Koordinierung der Dienste und Aufgaben 
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Pastoralverbundsrates oder des Ge- 
  samtpfarrgemeinderates 
- Erstellung des Urlaubs- und Vertretungsplans im Pastoralverbund. 
 
(4) Im Bedarfsfall kann der Pastoralverbundsleiter weitere hauptberufliche, neben- und eh-
renamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich des Pastoralverbundes bera-
tend hinzuziehen. 
 
(5) Über jede Dienstbesprechung ist ein Protokoll zu fertigen und allen Mitgliedern des Pas-
toralteams zuzuleiten 
 
(6) Verbindliche Entscheidungen zur Arbeit im Pastoralteam können nur mit Zustimmung des 
Pastoralverbundsleiters gefasst werden. 
 
 

Artikel 7 
Gremien 

 
(1) In jedem Pastoralverbund besteht ein Pastoralverbundsrat nach Maßgabe von Artikel 8. 
Durch übereinstimmenden Beschluss aller Pfarrgemeinderäte der Pfarreien und Pfarrvikarien  
des Verbundes kann mit Wirkung für die nächste ordentliche Amtszeit der Pfarrgemeinderäte 
im Erzbistum Paderborn anstelle des Pastoralverbundsrates und der einzelnen Pfarrgemein-
deräte ein Gesamtpfarrgemeinderat auf Pastoralverbundsebene nach Maßgabe von Artikel 9 
gebildet werden. Der so gebildete Gesamtpfarrgemeinderat kann je für die nächste ordentli-
che Amtszeit die erneute Bildung eines Gesamtpfarrgemeinderates beschließen. 
 

(2) Die örtlichen Pfarrgemeinderäte in den Pfarreien und Pfarrvikarien des Pastoralverbun-
des haben bei ihrer Tätigkeit die vom Pastoralverbundsrat im Rahmen seiner Zuständigkeit 
gefassten Beschlüsse zu berücksichtigen. 
 
(3) Die Rechtsstellung der Kirchenvorstände der Kirchengemeinden des Pastoralverbundes 
nach weltlichem und kirchlichem Recht bleibt unberührt. Die Anliegen des Pastoralverbunds-
rates, ggfs. des Gesamtpfarrgemeinderates, werden sie bedenken. 
 
 



Artikel 8 

Pastoralverbundsrat 

 
(1) Dem Pastoralverbundsrat obliegt die Beratung, Koordinierung und Beschlussfassung der 
den Pastoralverbund gemeinsam betreffenden pastoralen Vorhaben, Anliegen und Frage-
stellungen. 
 

(2) Dem Pastoralverbundsrat gehören für die Dauer ihres Amtes mit Stimmrecht an: 

        a) der Pastoralverbundsleiter als Vorsitzender 

        b) die weiteren Mitglieder des Pastoralteams 

        c) die Vorsitzenden der Pfarrgemeinderäte. 

Übersteigt die Anzahl der Mitglieder zu b) die Anzahl der Mitglieder zu c), so ist entweder die 
Anzahl der Mitglieder zu b) bis zur Höhe der Anzahl der Mitglieder zu c) zu reduzieren oder 
die Anzahl der Mitglieder zu c) bis zur Anzahl der Mitglieder zu b) durch weitere gewählte 
Mitglieder aus den Pfarrgmeinderäten aufzustocken. Die Entscheidung darüber, nach wel-
cher der beiden Alternativen verfahren wird sowie die Bestimmung der betroffenen Personen 
obliegt dem Pastoralverbundsleiter.  

 

(3) Beratend nehmen an den Sitzungen des Pastoralverbundsrates teil: 

- ein vom gemeinsamen Finanzausschuss (vgl. Art. 10) aus seinen Reihen bestimm-
tes Mitglied  

- ein Vertreter oder eine Vertreterin der haupt- und nebenberuflichen weiteren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Pastoralverbund 

- je ein Vertreter oder eine Vertreterin aus den Bereichen  der katholischen Erwachse-
nen- und Jugendverbände im Pastoralverbund 

- ein Vertreter oder eine Vertreterin aus dem Bereich der Caritas im Pastoralverbund 

Die Benennung und Abberufung der Vertreter und Vertreterinnen obliegt dem Pastoralver-
bundsleiter in Absprache mit den Mitgliedern des Pastoralverbundsrates          

Der Pastoralverbundsleiter kann zu einzelnen Themen Verantwortliche und Sachverständige 
hinzuziehen. 
 
(4) Der Pastoralverbundsrat kommt mindestens vierteljährlich zusammen. Für die Einberu-
fung, Arbeitsordnung und Beschlussfassung finden im Übrigen die entsprechenden Bestim-
mungen für Pfarrgemeinderäte in der jeweils geltenden Fassung analoge Anwendung, wobei 
die dort dem Pfarrer und dem Vorstand zugewiesenen Aufgaben vom Pastoralverbundsleiter 
wahrgenommen werden. 

 
 

Artikel 9 

Gesamtpfarrgemeinderat 
 
(1) Anstelle des Pastoralverbundsrates und der einzelnen Pfarrgemeinderäte kann gemäß 
Artikel 7 Abs. 1 ein Gesamtpfarrgemeinderat auf Pastoralverbundsebene eingerichtet wer-
den. Auf den Gesamtpfarrgemeinderat sind die diözesanen Bestimmungen zum Pfarrge-
meinderat in der jeweils geltenden Fassung nach Maßgabe der folgenden Absätze anzu-
wenden. 



 
(2) Der Pastoralverbundsleiter ist für die Dauer dieses Amtes amtliches Mitglied des Ge-
samtpfarrgemeinderates und seines Vorstandes und übt die dem Pfarrer zukommenden 
Aufgaben, Rechte und Pflichten aus. Sind im Pastoralverbund weitere Priester als Inhaber 
eines seelsorglichen Leitungsamtes tätig, so gehören auch diese für die Dauer dieses Lei-
tungsamtes als amtliche Mitglieder dem Gesamtpfarrgemeinderat und seinem Vorstand an. 
 
(3) Die Mitglieder des Pastoralteams gehören als amtliche Mitglieder dem Gesamtpfarrge-
meinderat an. 
 
(4) Aus jedem Kirchenvorstand im Pastoralverbund nimmt ein gewähltes Kirchenvorstands-
mitglied, ferner aus jeder Pfarrei und Pfarrvikarie, soweit vorhanden, je ein Vertreter oder 
eine Vertreterin der in den dortigen Einrichtungen hauptberuflich Tätigen beratend teil. 
 
(5) Die zu wählenden Mitglieder des Gesamtpfarrgemeinderates werden zeitgleich gesondert 
in jeder Pfarrgemeinde mit eigener Kandidatenliste nach Maßgabe der diözesanen Wahlord-
nung für die Wahl der Pfarrgemeinderäte in der jeweils gültigen Fassung gewählt. Für je an-
gefangene 1000 Gemeindemitglieder ist von der Pfarrgemeinde ein Mitglied zu wählen. 
 
(6) Liegt in einem nach den Vorgaben dieses Artikels gebildeten Gesamtpfarrgemeinderat 
der Anteil der gewählten Mitglieder unter 2/3 der Gesamtzahl aller amtlichen, gewählten und 
berufenen Mitglieder, so ist die Gesamtzahl bis zur Erreichung eines 2/3-Anteils gewählter 
Mitglieder, unter Wahrung des Proporzes zwischen den Pfarrgemeinden, zu erhöhen. 
 
(7) Der Gesamtpfarrgemeinderat kann Sachausschüsse auch für einzelne oder alle Pfarreien 
und Pfarrvikarien des Verbundes bilden (Gemeindeausschuss). Deren Sitzungen sind öffent-
lich und in in geeigneter Weise bekannt zu machen. 
 
 

Artikel 10 

Finanzierung 

 
(1) Zur eigenständigen Finanzierung seiner Aufgaben und für besondere pastorale Initiativen 
auf Ebene des Pastoralverbundes steht diesem ein eigenes jährliches Budget  zur Verfü-
gung, das durch direkte Zuweisung von Kirchensteuermitteln und durch eine angemessene 
Umlage der Kirchengemeinden des Pastoralverbundes finanziert wird. Die verantwortliche 
Bewirtschaftung dieses Budgets obliegt dem Pastoralverbundsleiter. 
 
(2) In jedem Pastoralverbund besteht ein gemeinsamer Finanzausschuss, dessen Aufgabe 
es ist, den Pastoralverbundsleiter bei der Bewirtschaftung dieses Budgets zu beraten. 
Zugleich dient der gemeinsame Finanzausschuss der Beratung und Koordinierung der ver-
mögensrechtlichen Fragen, die von den einzelnen Kirchenvorständen im Hinblick auf den 
Pastoralverbund zu beschließen sind. 
 
(3) Der gemeinsame Finanzausschuss setzt sich zusammen aus je einem von jedem Kir-
chenvorstand im Pastoralverbund durch Beschluss aus den eigenen Reihen berufenen Kir-
chenvorstandsmitglied. Die Zugehörigkeit endet, außer durch Rücktritt, durch Abberufung 
durch Beschluss des Kirchenvorstandes sowie mit Ausscheiden aus dem Kirchenvorstand. 
Ein Mitglied des Pastoralverbundsrates, ggfs. des Gesamtpfarrgemeinderates, nimmt bera-
tend teil. 
 
(4) Das Nähere regelt eine Ausführungsverordnung. 
 
 
 



Artikel 11 
Territoriale Umschreibung 

 
Die territoriale Umschreibung der zu errichtenden Pastoralverbünde erfolgt in einem eigenen 
bischöflichen Gesetz (Zirkumskriptionsgesetz). 
 
 

Artikel 12 
In Kraft treten 

 
Diese Neufassung tritt zum 1. Januar 2009 an die Stelle der zu diesem Zeitpunkt auslaufen-
den Fassung vom 3. Juli 2000 (KA 2000, Nr. 86; KA 2005, Nr. 37; KA 2007, Nr. 5). 
 
 
 
Paderborn, 12. November 2008 

 
Der Erzbischof von Paderborn 

 
L.S.                faks. 
      Erzbischof 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


